
Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Flugplatz Borkenberge liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Land-
schaftsplans Lüdinghausen. Auswirkungen des Landschaftsplans auf beste-
hende Modellfluggelände sind mit der 1. Änderung nicht verbunden. 
 
 
 

   Bezirksregierung Münster – Dezernat 26 Seite 1 
*Die Nummerierung der Festsetzungen entspricht dem Stand der TöB-Beteiligung bzw. der öffentlichen Auslegung und kann sich im Rahmen der Überarbeitung geringfügig geändert haben. 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umwelt-
bericht/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Änderungen werden übernommen. 

   Bezirksregierung Münster – Dezernat 32 Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Ausweisung des geschützten Landschaftsbestandteils erfolgt vorwiegend 
zur Erhaltung der bereits bestehenden Gehölz- und Grünlandstrukturen. 
Maßnahmen, die aufgrund der Schutzgebietsausweisung zu Konflikten zwi-
schen Naturschutz und Windkraft führen könnten, sind nicht zu erwarten. 
  

   Bezirksregierung Münster – Dezernat 32 Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   Bezirksregierung Münster – Dezernat 54 Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   Bundesamt f. Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen d. Bundeswehr 

Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Es wurde eine Fristverlängerung gewährt.) 

    Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Landschaftsplanumsetzung finden keine Baumaßnahmen 
statt. Allenfalls können Pflanzmaßnahmen festgesetzt werden, bei deren Um-
setzung die Anliegen der Deutschen Bahn berücksichtigt werden. 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
 

    Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D  
Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In den textlichen Darstellungen des Landschaftsplans wird darauf hingewie-
sen, dass klassifizierte Straßen und ihre Straßenkörper sowie Bahnstrecken 
und deren Bahnkörper von den Schutzfestsetzungen ausgenommen sind. 
Dies gilt auch für Unterhaltungs- und Überwachungsaufgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Seite 3 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Seite 4 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In den textlichen Darstellungen des Landschaftsplans wird darauf hingewie-
sen, dass klassifizierte Straßen und ihre Straßenkörper sowie Bahnstrecken 
und deren Bahnkörper von den Schutzfestsetzungen ausgenommen sind. 
Dies gilt auch für Unterhaltungs- und Überwachungsaufgaben. 
Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes beim Neubau der Eisen-
bahnbrücke wurden bereits im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 

    Seite 5 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Seite 6 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der erweiterte Geltungsbereich des Bebauungsplans „Biogasanlage Schulze 
Bölling“ wird eingearbeitet, sobald der Bebauungsplan den Satzungsbe-
schluss erlangt hat. Die entsprechenden Festsetzungen des Landschaftsplans 
werden dann zurückgenommen. 

   Gemeinde Senden Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der weitere Verlauf richtet sich nach der hier angesprochenen Einzelfallprü-
fung. 
 
 
 
 

   Gemeinde Senden Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Geologischer Dienst NRW Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F Ausnah-
men 
Nr. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Bestandteil des Landschaftsplans sind auch die den gesamten Geltungs-
bereich abdeckenden Karten mit den Schutzgebieten zur Verfügung gestellt 
worden. Diese sind in einem Maßstab erstellt, der nicht jedes einzelne Grund-
stück erkennen lässt. Die einzelnen Flurstücke, die von Naturschutzgebiets-
ausweisungen betroffen sind, sind jedoch in den textlichen Festsetzungen 
aufgelistet. Hierbei gilt der Grundsatz, dass Wohngebäude, Hofstellen und 
Handwerksbetriebe grundsätzlich außerhalb von Naturschutzgebieten lie-
gen.  
Regelmäßig finden sich auch Hofstellen oder Handwerksbetriebe inmitten 
landschaftsschutzwürdiger Flächen. In Landschaftsschutzgebieten werden 
Einzelflächen nicht ausgeklammert, da der Betrieb durch die Festsetzungen 
nicht eingeschränkt wird und das gesamte Landschaftsbild schutzwürdig ist. 
Die Festsetzungen für Landschaftsschutzgebiete sehen vor, dass bestehende 
Nutzungen auch weiterhin fortgeführt werden können und bestimmte Be-
triebserweiterungen nach dem Baurecht möglich sind. 
So ist nach den allgemeinen Festsetzungen für Landschaftsschutzgebiete ge-
regelt, dass für Fälle gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB eine Ausnahmegenehmi-
gung erteilt werden kann. 

   Handwerkskammer Münster Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s. o. 
Die Festsetzung besteht bereits. 
 

   Handwerkskammer Münster Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohngebäude, Hofstellen und Handwerksbetriebe liegen grundsätzlich au-
ßerhalb von Naturschutzgebieten.  
 
 
 
Regelmäßig finden sich auch Hofstellen oder Handwerksbetriebe inmitten 
landschaftsschutzwürdiger Flächen. In Landschaftsschutzgebieten werden 
Einzelflächen nicht ausgeklammert, da der Betrieb durch die Festsetzungen 
nicht eingeschränkt wird und das gesamte Landschaftsbild schutzwürdig ist. 
Die Festsetzungen für Landschaftsschutzgebiete sehen vor, dass bestehende 
Nutzungen auch weiterhin fortgeführt werden können und bestimmte Be-
triebserweiterungen nach dem Baurecht möglich sind. 
So ist nach den allgemeinen Festsetzungen für Landschaftsschutzgebiete ge-
regelt, dass für Fälle gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 eine Ausnahmegenehmigung er-
teilt werden kann. 

                                                                                                                                                                       IHK Nord Westfalen           Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Kreis Coesfeld – Untere Jagdbehörde Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   LANUV Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Landschaftsplans werden alle be-
teiligten Träger öffentlicher Belange über diesen Verfahrensschritt infor-
miert. 
 
 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Bezirksstelle f. Agrarstruktur Münsterland 

Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens des Landschaftsplans Lüdinghausen 
werden keine neuen Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Der Entwurf der 
Europäischen Kommission zur Pflanzenschutzmittelanwendung steht somit 
nicht im Zusammenhang mit dem Änderungsverfahren des Landschaftsplans 
Lüdinghausen.  
Zudem zeichnet sich ab, dass die Definition der ökologisch empfindlichen Ge-
bieten im Entwurf der Europäischen Kommission noch korrigiert wird. 
Ein längeres Aussetzen des Landschaftsplanverfahrens wird aus diesem 
Grund als nicht notwendig erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erläuterung zum Thema „Windenergie und Natur-/Landschaftsschutz“ 
wird angepasst und um weitere regenerative Energien ergänzt. Da sich die 
Vorgaben zum Ausbau regenerativer Energien im ständigen Wandel befinden 
und sich die Genehmigung und Umsetzung zunächst nach der jeweils gelten-
den Rechtslage richtet, wird die Vorgehensweise nicht primär über den Land-
schaftsplan geregelt. Stattdessen wird ein entsprechender kurzer Hinweis mit 
dem hier genannten Inhalt eingefügt. Grundsätzlich bleibt aber das allge-
meine Bauverbot in Landschaftsschutzgebieten, dass u. a. auch Windenergie-
anlagen umfasst, in der ursprünglich formulierten Form bestehen. 

   Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Bezirksstelle f. Agrarstruktur Münsterland 

Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

13 

 

 
2.1 B 
Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B 
Nr. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Großteil der Naturschutzgebiete im Kreis Coesfeld erstreckt sich über 
Waldflächen, in denen nach dem Hinweis zu Verbot Nr. 4 auf Antrag und nach 
Abstimmung mit der unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbe-
hörde die Überführung von Forstwirtschaftswegen in eine höhere Ausbau-
stufe möglich ist. Bei atypischen Fällen besteht außerdem die Möglichkeit, 
eine Befreiung vom Verbot zu erteilen. Es ist nicht gewollt, einen Ausbau von 
Wegen grundsätzlich zu ermöglichen, da hier immer noch der Schutz des Ge-
biets im Vordergrund steht und es einer Einzelfallbetrachtung bedarf. 
 
Der Einsatz von Drohnen zur Kitzrettung und zur Optimierung der Flächenbe-
wirtschaftung richtet sich aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts nach dem Luftverkehrsrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot Nr. 18 korrespondiert mit § 4 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG NRW, wonach 
jede Schädigung oder Minderung der Substanz von Feldgehölzen, Hecken, 
Säumen o. Ä. auch außerhalb von Schutzgebieten untersagt ist. Es handelt 
sich hierbei lediglich um ein Hervorheben der gesetzlichen Vorgaben auf-
grund ihrer großen Bedeutung besonders für Naturschutzgebiete. 
Das Verbot bleibt daher bestehen. 
 
 
 
 
 
 

   Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Bezirksstelle f. Agrarstruktur Münsterland 

Seite 3 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

13 

 

 
 
2.2 B 
Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
2.2 B 
Nr. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Verbot Nr. 4 sieht bereits eine Unberührtheitsklausel für das Verlegen 
von Hausver- und -entsorgungsleitungen vor. Für alle Leitungen, die nicht 
hierunter einzuordnen sind, kann auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung er-
teilt werden. Ein Mehrwegeaufwand ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Das hier genannte Verbot ist für Naturschutzgebiete (NSG) und Landschafts-
schutzgebiete (LSG) unterschiedlich formuliert. 
In NSG ist es nach Nr. 18 grundsätzlich verboten, „Bäume, Sträucher oder 
sonstige wildlebende Pflanzen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu entnehmen, 
zu beschädigen,…“. Hier ist das ohnehin nach § 4 Abs. 3 LNatSchG NRW be-
stehende Verbot nur aus Gründen der besonderen Bedeutung zusätzlich auf-
gelistet. 
Im Verbot Nr. 14 für LSG gilt der Zusatz „mutwillig“, das Verbot gilt somit ab-
geschwächt. 
Umfangreichere Gehölzbeseitigungen unterliegen grundsätzlich der Eingriffs-
regelung. 
Das Verbot bleibt in seiner ursprünglichen Formulierung bestehen. 

   Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Bezirksstelle f. Agrarstruktur Münsterland 

Seite 4 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Landesfischereiverband Westfalen Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

15 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Geltungsbereich des Landschaftsplans wird jedoch frühestens bei Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans an der entsprechenden Stelle zurückge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stadt Lüdinghausen Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Geltungsbereich des Landschaftsplans wird jedoch frühestens bei Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans an der entsprechenden Stelle zurückge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stadt Lüdinghausen Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Thyssengas Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D 
Nrn. 3., 6. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 
D Nr. 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Festsetzungen für Naturschutzgebiete sehen u. a. die Unter-
haltung von privaten Wirtschaftswegen und öffentlichen Verkehrswegen als 
nicht betroffene Tätigkeit (2.1 Naturschutzgebiete D, nicht betroffene Tätig-
keiten Nr. 3) vor. Nach Nr. 6 sind zudem alle vor Inkrafttreten des Land-
schaftsplans sonstigen bisher nicht erwähnten rechtmäßigen bzw. genehmig-
ten Nutzungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang nicht von den 
Verboten betroffen. 
 
 
Für das Naturschutzgebiet 2.1.06 ist eine nicht betroffene Tätigkeit formu-
liert, die alle notwendigen Maßnahmen, die der Unterhaltung der Alten Fahrt 
dienen, von den Verboten für Naturschutzgebiete ausnimmt. 
Im Erläuterungstext wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass es sich bei der 
Alten Fahrt um ein technisches Bauwerk handelt, dass regelmäßig unterhal-
ten werden muss. 
 
 
 
s. o.  

   Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Landschaftsplans werden alle Trä-
ger öffentlicher Belange über diesen Verfahrensschritt informiert. 

   Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Seite 3 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

18 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D 
Nr. 7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den allgemeinen Festsetzungen für Naturschutzgebiete gilt u. a. die Un-
terhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnetze als nicht be-
troffene Tätigkeit. 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

   Westnetz Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens des Landschaftsplans Lüdinghausen 
werden keine neuen Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Der Entwurf der 
Europäischen Kommission zur Pflanzenschutzmittelanwendung steht somit 
nicht im Zusammenhang mit dem Änderungsverfahren des Landschaftsplans 
Lüdinghausen.  
Zudem zeichnet sich ab, dass die Definition der ökologisch empfindlichen Ge-
bieten im Entwurf der Europäischen Kommission noch korrigiert wird. 
Ein längeres Aussetzen des Landschaftsplanverfahrens wird aus diesem 
Grund als nicht notwendig erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 1 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Umsetzung der Entwicklungsziele wird berücksichtigt, dass notwen-
dige Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Betriebsgelände nicht behindert o-
der eingeschränkt werden. Es wird ein entsprechender Hinweis ergänzt. 
 
 
 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 2 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B 
Nr. 18 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B 
Nr. 20 
 
 
 
2.1 B 
Nr. 22 
 
 
 
 
2.1 B 
Nr. 23 

 
Die Erläuterung zum Thema „Windenergie und Natur-/Landschaftsschutz“ 
wird angepasst und um weitere regenerative Energien ergänzt. Da sich die 
Vorgaben zum Ausbau regenerativer Energien im ständigen Wandel befinden 
und sich die Genehmigung und Umsetzung zunächst nach der jeweils gelten-
den Rechtslage richtet, wird die Vorgehensweise nicht primär über den Land-
schaftsplan geregelt. Stattdessen wird ein entsprechender kurzer Hinweis mit 
dem hier genannten Inhalt eingefügt. Grundsätzlich bleibt aber das allge-
meine Bauverbot in Landschaftsschutzgebieten, dass u. a. auch Windenergie-
anlagen umfasst, in der ursprünglich formulierten Form bestehen. 
 
 
 
Das Verbot Nr. 18 korrespondiert mit § 4 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG NRW, wonach 
jede Schädigung oder Minderung der Substanz von Feldgehölzen, Hecken, 
Säumen o. Ä. auch außerhalb von Schutzgebieten untersagt ist. 
Es handelt sich hierbei lediglich um ein Hervorheben der gesetzlichen Vorga-
ben aufgrund ihrer großen Bedeutung besonders für Naturschutzgebiete. 
Das Verbot bleibt daher bestehen. 
 
 
D 
em Hinweis wird gefolgt. Die Formulierung wird geändert in „in der jeweils 
geltenden Fassung“. 
 
 
 
Gerade da die Entwicklung der Baumbestände sowie die diesbzgl. politischen 
Entscheidungen nicht absehbar sind, werden die forstlichen Festsetzungen 
nicht im Vorgriff geändert. Sollte per Dekret ein anderer Umgang mit Pflan-
zenschutz- oder Düngemitteln ermöglicht werden können, steht dieser recht-
liche Beschluss über den Festsetzungen des Landschaftsplans. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt (s. o.) 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 3 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
2.1 B 
Nr. 25 
 
 
 
 
2.1 C 
Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 

 
 
 
s. Nr. 22 
 
 
 
 
s. 2.1 B Nr. 22, 25 
Die Formulierung bleibt bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Formulierung für Naturschutzgebiete und geschützte Landschaftsbe-
standteile wird wie folgt geändert: 
Geschlossene Jagdkanzeln dürfen nur neu errichtet werden, sofern diese mit 
einem Kanzelboden von max. 1,20 m x 1,50 m aus bodenständigem Material 
außerhalb der offenen Flur (im Wald, am Waldrand, in gleichhohen Hecken 
oder Gehölzstreifen) errichtet werden. Die Umsetzung ist zuvor mit der unte-
ren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
 
 
 
Freizeitnutzungen wie bspw. Radfahren, Spazierengehen, Sonnen oder An-
geln bleiben erlaubt. Grillen oder Zelten sind u. a. auf privaten Flächen ohne-
hin nicht erlaubt. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 4 



Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
2.2 B 
Nr. 1 
 
 
 
2.2 B 
Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
2.2 B 
Nr. 14 
 
 
 
 
 
 
2.2 D 
Nr. 5 
 
 
2.2 D 
Nr. 9 

 
 
 
 
 
 
s. o. 
Die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen wird nicht über den Landschafts-
plan geregelt, sondern richtet sich nach der jeweils aktuellen Rechtslage. 
 
Bei unterhaltungspflichtigen Gewässern regelt die Satzung der jeweiligen 
Wasser- und Bodenverbände den Zugang zum Wasser. Gewollt ist dies in der 
Regel nicht und es ist eine Einzäunung der Weiden vorgeschrieben, um den 
Zugang zum Wasser zu verhindern. Sollten die örtlichen Verhältnisse den Zu-
gang zulassen und dieser auch zwingend möglich sein müssen, kann dieser in 
Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde ermöglicht werden. Zu-
nächst ist jedoch die jeweilige Satzung des Wasser- und Bodenverbands zu 
beachten. Das Verbot bleibt bestehen. 
 
Unter den nicht betroffenen Tätigkeiten ist nach Nr. 5 die ordnungsgemäße 
land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung von den Verboten ausgenom-
men. Schlagreife Bäume dürfen somit regulär entfernt werden. Lediglich die 
mutwillige Zerstörung von Bäumen, Gehölzreihen usw. ist verboten. Der Be-
griff „mutwillig“ wird allgemein als „böse Absicht“ ausgelegt. Eine Definition 
des Begriffs wird an dieser Stelle als nicht angemessen oder erforderlich an-
gesehen. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Formulierung „bzw. nach Maßgabe der Pacht-
verträge“ wird gestrichen. 
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Nr. Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Festset-
zungsnr.* Stellungnahme Verwaltung 

    
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 F 
Nr. 1 
 
 
 
2.4 B 
Nr. 5 
 

 
Die Festsetzungen des Landschaftsplans sehen für Fälle nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB bereits die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung vor, sodass hier 
kein Änderungsbedarf besteht. Diese Regelung wurde nach der Novelle des 
Baugesetzbuches im Jahr 2013 in Abstimmung mit dem WLV und der Land-
wirtschaftskammer festgelegt. 
 
s. o. 
Für Fälle nach § 35 Abs. 1 und 4 BauGB besteht die Möglichkeit, eine Ausnah-
megenehmigung zu erteilen. Dies soll in Landschaftsschutzgebieten auch bei-
behalten werden. 
Sollten sich die allgemeinen Vorgaben bzgl. Platzbedarf und Stallgröße von 
offizieller Stelle ändern, wird dies ohnehin durch rechtliche, über dem Land-
schaftsplan stehende Beschlüsse erfolgen. 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 
 
Es ist nicht gewollt, dass Telekommunikationskabel ohne vorherige Genehmi-
gung außerhalb vorhandener Leitungstrassen verlegt werden können, da es 
sich bei geschützten Landschaftsbestandteilen um Gebiete mit einer hohen 
Schutzwürdigkeit handelt. Wenn möglich, sollten Leitungen in vorhandenen 
Leitungstrassen verlegt werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist unter be-
stimmten Voraussetzungen die Erteilung einer Befreiung vom Verbot mög-
lich. Die Festsetzung bleibt bestehen. 
 
s. 2.1 C Nr. 3 
Die Festsetzung bleibt bestehen. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Formulierung „bzw. nach Maßgabe der Pacht-
verträge“ wird gestrichen. 
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